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1. VORBEMERKUNG 

1.1 Einleitung Vorbereitende Untersuchungen 

Die Gemeinde Grafenau führt seit vielen Jahren erfolgreich städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen 

durch. Die Sanierungsmaßnahme „Ortskern Döffingen“ ist seit 2005 abgerechnet.   

Für die Sanierungsmaßnahme „Ortskern Dätzingen“ wurde die Abrechnung 2015 vorgelegt.  

Im Sanierungsgebiet „Hofstetten/Dätzinger Straße“ ist zwischenzeitlich der neue zentrale Marktplatz 

hergestellt und das von der Gemeinde erworbene Gebäude Hofstraße 12 als Rathaus erweitert und 

umgebaut. Die Abrechnung wurde im Juli 2016 vorgelegt.  

Die Gemeinde Grafenau weist in einigen Bereichen deutlichen Handlungsbedarf auf. Die Gemeinde 

hat deshalb für das Gebiet „Ortskern Dätzingen II“ einen Aufnahmeantrag in ein Programm der städ-

tebaulichen Erneuerung beim Land gestellt und wurde aufgenommen. 

Zur Vorbereitung der Sanierung hat die Gemeinde Vorbereitende Untersuchungen nach dem Bauge-

setzbuch (BauGB) durchzuführen. Durch Bestandsaufnahme und Analysen soll das Ausmaß des Sa-

nierungsbedarfs umfassend ermittelt und davon abgeleitet, ein Neuordnungskonzept mit Maßnah-

menplan für das Gebiet entwickelt werden. Das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (kurz 

ISEK) ist Bestandteil der Vorbereitenden Untersuchungen. 

Die Vorbereitung der Sanierung wurde durch Beschluss des Gemeinderats über den Beginn der Vor-

bereitenden Untersuchungen vom 05.07.2017 eingeleitet. Der Beschluss wurde am 13.07.2017 orts-

üblich bekannt gemacht.  

Die Gemeinde Grafenau hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH mit der Durchfüh-

rung der Vorbereitenden Untersuchungen beauftragt. 

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammen.  

 

1.2 Sinn und Zweck Vorbereitende Untersuchungen 

Vor der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets sind gemäß § 141 BauGB Vorbereitende Un-

tersuchungen durchzuführen, um Beurteilungsgrundlagen über die Notwendigkeit der Sanierung zu 

gewinnen. Insbesondere sollen die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zu-

sammenhänge untersucht werden.  

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse sind Zielvorstellungen für das Gebiet und die Durchführung 

der Sanierung zu entwickeln. 

Die erforderlichen Daten werden in der Regel durch eine Bestandsaufnahme mit Begehung des Ge-

biets und Befragung der von der Sanierung unmittelbar Betroffenen erhoben. Im Rahmen der Befra-

gung wird auch die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer festgestellt. 
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Die Beurteilung der städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet soll nach folgenden Kriterien 

erfolgen: 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich 

- bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten 

- Zugänglichkeit der Grundstücke 

- Auswirkungen der vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten 

- Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand 

- Einwirkung, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrslagen ausgehen, ins-

besondere durch Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen 

- Vorhandener Erschließung. 

 

Funktionsfähigkeit des Gebiets hinsichtlich 

- fließendem und ruhendem Verkehr 

- wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter Berücksichtigung seiner 

Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich 

- infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen 

sowie Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung der sozialen und kultu-

rellen Aufgaben des Gebiets im Verflechtungsbereich.  

Darüber hinaus sollen sich die Vorbereitenden Untersuchungen auch darauf erstrecken, ob den un-

mittelbar Betroffenen durch die beabsichtigte Sanierung voraussichtlich Nachteile in ihren persönli-

chen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich entstehen werden. 

Nach Abschluss dieser detaillierten Untersuchungen ist festzustellen, ob eine Sanierung im Sinne des 

BauGB erforderlich ist. 

Es wird ein Sanierungskonzept für das Untersuchungsgebiet entwickelt und eine Kosten- und Finan-

zierungsübersicht (KUF) für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen erstellt. 

 

1.3 Grundlagen der Sanierung 

Nach § 136 Abs. 2 BauGB werden städtebauliche Sanierungsmaßnahmen definiert als Maßnahmen, 

durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestal-

tet wird. Nach § 136 Abs. 2 Satz 2 BauGB werden die beiden folgenden Arten von Missständen 

unterschieden: 

Substanzschwächen 

Substanzschwächen liegen nach § 136 Abs. 2 Satz 1 vor, wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen 

Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Men-

schen nicht entspricht. 
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Funktionsschwächen 

Funktionsschwächen liegen nach § 136 Abs. 2 Satz Nr. 2 vor, wenn das Gebiet in der Erfüllung der 

Aufgaben, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen, erheblich beeinträchtigt ist. 

Im Untersuchungsgebiet liegen sowohl Substanz- als auch Funktionsschwächen vor. Diese Schwä-

chen sind teilweise sehr ausgeprägt und werden im Folgenden dargestellt und erläutert. 

 

1.4 Förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets 

Weist das untersuchte Gebiet städtebauliche Missstände auf, für deren Behebung Sanierungsmaß-

nahmen erforderlich sind, so kann es durch Beschluss des Gemeinderats im Sinne des BauGB als 

Sanierungsgebiet förmlich festgelegt werden. 

Das Gebiet ist dabei so zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt. Ein-

zelne Grundstücke, die von der Sanierung nicht betroffen werden, können aus dem Gebiet ganz oder 

teilweise ausgenommen werden (§ 141 Abs. 1 BauGB). 

 

1.5 Vertraulichkeit von Angaben 

Im Rahmen der Untersuchung war es notwendig, persönliche Daten, Meinungen usw. der Betroffe-

nen im Untersuchungsgebiet zu erfassen. Solche Angaben sind nur für den Auftraggeber, Gemein-

derat und die Verwaltung bestimmt und nicht zur öffentlichen Diskussion geeignet. Um die vertrau-

liche Behandlung der personen- und gebäudebezogenen Daten zu gewährleisten, werden die Daten 

in einer gesonderten Akte geführt.  

Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH hat sich gemäß § 138 Abs. 3 BauGB gegenüber 

der Gemeinde vertraglich verpflichtet, die erhobenen Daten nur für Zwecke der Sanierung zu ver-

wenden und nur an die Gemeinde weiterzugeben.  
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2. BESTANDSAUFNAHME  

Grundlage jeder räumlichen Planung ist eine fundierte Bestandserhebung und Bestandsanalyse der 

örtlichen Rahmenbedingungen. Die bei der Gemeinde vorliegenden Informationen wurden analysiert 

und bewertet. Zusätzlich wurde das vorhandene Material in einigen Bereichen ergänzt. Bei Ortsbe-

gehungen wurde Bildmaterial zur Veranschaulichung von Stärken und Schwächen gesammelt.  

Folgende Faktoren wurden erfasst:  

 Lage des Untersuchungsgebietes in der Gemeinde 

 Städtebaulich-architektonische Merkmale 

(Ortsbild/Gesamtensemble/Gebäudebestand) 

 Gebäudeeinstufung 

(Gebäudezustand/Gebäudenutzung) 

 Städtebauliche und strukturelle Missstände 

(strukturell/funktional/städtebaulich-räumlich/architektonisch) 
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2.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets/örtliche 

Planungen  

Auf Grundlage der gesamtgemeindlichen Betrachtung konnte anhand der übergeordneten definierten 

Entwicklungsstrategien eine geeignete Gebietskulisse für eine sinnvolle Weiterführung der städte-

baulichen Erneuerung auf der Gemarkung der Gemeinde Grafenau lokalisiert und begründet werden. 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Ortsteil Dätzingen. Es umfasst Teile der Schlossanlage mit Meier-

haus und Waschhaus sowie den östlich angrenzenden historischen Ortskern und ergänzende Flächen 

im Süden.  

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als gemischte Baufläche ausgewiesen.  

Das Gebiet ist im Wesentlichen unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB. Bebauungspläne sind 

bis auf einen kleinen Bereich „Im Auinger“ nicht vorhanden.   

Teile des Gebiets waren bereits Gegenstand des abgerechneten Sanierungsgebiets „Ortskern Dätzin-

gen.   

Das Untersuchungsgebiet „Ortskern Dätzingen II“ erstreckt sich über rund 3,8 ha. 

Die genaue Abgrenzung des Untersuchungsgebiets und das abgeschlossene Sanierungsgebiet „Orts-

kern Dätzingen“ sind aus nachfolgenden Lageplänen ersichtlich. 
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2.2 Ortsbild 

Der Ortsgrundriss ist noch weitgehend erhalten. Der Vergleich der Urkarte mit dem heutigen Katas-

terbild zeigt eine weitgehend identische Situation.  

 

Abbildung 1: Urkarte Dätzingen 

 

Quelle: Gemeinde Grafenau 
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Dagegen ist der historische Gebäudebestand (überwiegend Hakengehöfte) nur noch in Teilen vor-
handen.  

 

Abbildung 2: Gebäudebestand I 

    

Quelle: KE 

Verschiedene Gebäude an der Döffinger Straße und an der Oberen Gasse wurden zur Vorbereitung 

der Neubebauung und zur Erschließung innerörtlicher Nachverdichtungsflächen abgebrochen.  

 

Abbildung 3: Gebäudebestand Döffinger Straße 

 

Quelle: KE 
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Die Gebäude Alte Steige 3, Alte Steige 10 und die Ökonomiegebäude des Schlosses stehen unter 

Denkmalschutz.  

 

Abbildung 4: Gebäude Alte Steige 3, Alte Steige 10 und die Ökonomiegebäude des Schlosses 

 

Quelle: KE 

 

Die meist 2 1/2 –geschossigen Hauptgebäude stehen in der Regel an der Straße. Vorgärten sind 

kaum vorhanden.   

 

Abbildung 5: Gebäudebestand II 

 

Quelle: KE 
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Die rückwärtigen Scheunen bilden die Grenze zu den anschließenden Hausgärten. 

 
Abbildung 6: Rückbereiche I 

 

Quelle: KE 

 

Die an den alten Ortsrand anschließenden Gärten sorgen für eine gute Durchgrünung und unterstüt-
zen den dörflichen idyllischen Charakter.  

 
Abbildung 7: Rückbereiche I 

 

Quelle: KE 
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2.3 Gebäudenutzung 

Innerhalb des zu untersuchenden Gebietes dominiert die Wohnnutzung.  

Einzelhandel, Dienstleistungen, Gaststätten sowie Handwerk und Gewerbe sind nahezu vollständig 

aus dem Ort verschwunden. Öffentliche und kirchliche Einrichtungen sind der Kindergarten am 

Schloss, das katholische Gemeindehaus, die zur Schlossanlage gehörenden Ökonomiegebäude (Uh-

renmacher Grieb, Waschhaus) und das Aussegnungsgebäude am Friedhof. Landwirtschaftliche Be-

triebe sind nicht mehr vorhanden. Ob sich die noch vorhandenen Scheunen für eine Umnutzung 

eignen, ist im Einzelfall zu prüfen.  

Bei den Hauptgebäuden wurde ein Leerstand festgestellt (Obere Gasse 29). 

Die Gebäudenutzung ist in nachfolgendem Plan dargestellt.  
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2.4 Gebäudezustand  

Die Bewertung des Gebäudezustandes wurde durch eine Außenbegehung im August/September 2014 

aktualisiert im März 2018 nach folgenden Kriterien erhoben: 

 Keine oder geringe Mängel: Neubauten oder umfassend erneuerte Gebäude, kurzfristig keine 

Maßnahmen erforderlich  

 Mittlere Mängel: Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich 

 Erhebliche Mängel: Aufwendige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforder-

lich  

 Schwere Mängel, Erhalt fraglich: Modernisierung und Instandsetzung nur durch teilweise kon-

struktive Erneuerung möglich; Erneuerung unwirtschaftlich oder nicht mehr möglich/Abbruch 

empfohlen. 

Dabei wurde insbesondere auch der energetische Zustand (Wärmedämmung, Fenster, Außentüren) 

beurteilt.  

Es wurde bei nahezu allen Gebäuden ein Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf festgestellt.  

Die 36 im Untersuchungsgebiet „Ortskern Dätzingen II“ befindlichen und kartierten Hauptgebäude 

und wesentlichen Nebengebäude, werden bezüglich ihres Zustandes wie folgt eingestuft: 

 8 Gebäude haben keine bzw. geringe Mängel 

 10 Gebäude haben mittlere Mängel  

 13 Gebäude haben erhebliche Mängel 

 5 Gebäude haben schwerwiegende Mängel.  

Dies bedeutet, dass lediglich rund ein Fünftel aller Gebäude im Untersuchungsgebiet keinen bzw. 

einen sehr geringen Sanierungsbedarf aufzeigen. Demgegenüber weisen ca. 64 % der Gebäude ei-

nen mittleren bis deutlichen Modernisierungsbedarf auf. Bei ca. 14 % aller Gebäude ist unter Be-

trachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte ein Erhalt fraglich und es sollte aufgrund ihres schlechten 

baulichen Zustandes, über einen Abbruch nachgedacht werden.  

Das Ergebnis der Bewertung ist in der nachfolgenden Karte dargestellt.  

 

Abbildung 8: Modernisierungsbedürftige Gebäudesubstanz (Erhalt fraglich) 

 
Quelle: KE  
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Gesamtfläche:              37 668  m²

Abgrenzung mögliche Erweiterung
Gesamtfläche:                3 339  m²
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2.5 Zustand Straßen, Wege, Plätze und Grünflächen 

Die im Untersuchungsgebiet liegenden öffentlichen Flächen sind alle in einem mangelhaften Zustand. 

Die Verkehrsflächen sind teilweise überdimensioniert. Der Versiegelungsgrad ist hoch. Straßenbeglei-

tendes Grün fehlt häufig. Gehwege sind teilweise nicht vorhanden.  

Gestaltungsbedarf besteht für die  

 Obere Gasse  

 Alte Steige  

 Hambergweg und  

 Randbereiche entlang der Döffinger Straße. 

 

Abbildung 9: Obere Gasse I 

   
Quelle: KE   

 

 

Abbildung 10: Obere Gasse II 

        
Quelle: KE   
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Der alte Friedhof soll als Grünfläche umgestaltet werden. Die Mauern an der Oberen Gasse und bei 

der Schlossanlage sind baufällig. 

 

Abbildung 11: Friedhof 

 
Quelle: KE 

 

Abbildung 12: Mauer Obere Gasse und Mauer Schlossgarten 

 

 

       

Quelle: KE 
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2.6 Verkehr 

Die Döffinger Straße (L 1182) ist eine Verbindungsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen. 

Die Obere Gasse, Alte Steige und der Hambergweg haben nur eine innerörtliche Erschließungsfunk-

tion. Im Bereich Döffinger Straße 88/89 sollte die Gehwegsituation verbessert werden. An der Oberen 

Gasse ist der Bau eines öffentlichen Parkplatzes vorgesehen. Private Stellplätze sind in der Regel 

ausreichend vorhanden.  

 

   

Quelle: KE 

 

2.7 Eigentumsverhältnisse 

Die Gemeinde hat im abgeschlossenen Sanierungsverfahren „Ortskern Dätzingen“ verschiedene 

Grundstücke zur Vorbereitung der Neubebauung und für die Erschließung innerörtliche Nachverdich-

tungsflächen erworben. Die im Eigentum der Gemeinde stehenden Flächen (ohne Straßen) sind nach-

folgend dargestellt. 

  

Abbildung 13: Döffinger Straße 



N

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart

Bebauungsplan "Dätzinger 
Ortskern"

50250 5 10

M 1:1500

P:\KE_GHI\Grafenau\CAAD\San-OK-Daetzingen-II\20180504 San-OK-Dätzingen-II.vwx

Gemeinde
Grafenau

Vorbereitende 
Untersuchungen
"Ortskern Dätzingen II"

Bader / Konzi
Stuttgart 
04.05.2018

Gar

Whs

Schu

Whs

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Schu

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Ghs

Whs

Whs

Whs

Lagg

Whs

W
hs

Gar

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Schloss

Scheu

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

G
ar

Gar

Scheu

Whs

Gar

Gar

Scheu

Whs

Whs

W
hs

Whs

W
hs

Whs

Stall

Whs

Whs

Whs

W
hs

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

WGhs

Gar

Whs

Whs

S
ch

u

G
ar

WGhs

Schu

Whs

Kiga

Whs

Whs

Scheu

Gar

Whs

Gar

Gar

Gar

Whs

Whs

Scheu

Stall

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Fwg

Whs

W
hs

St
al

l

G
ar

Whs

Whs

G
ar

Whs

Gar

Scheu

Whs

Whs

Scheu

Gar

Sc
he

u

Btrg

Stall

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

Gar

Whs

W
hs

Gar

Whs

S
ch

u

Gar

Gar

Gar

Vera
ns

t

W
hs

Whs

Scheu

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

Stall

Gar

Whs

Gar

Whs

G
ar

Whs

Gar

Whs

W
hs

Schu

Whs

Schu

Whs

Gar

Whs

Whs

Schu

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

Gar

Sc
hu

Whs

W
hs

Whs

Schu

Gar

S
ch

u

Scheu

Whs

S
chu

Whs

Whs

Schu

Whs

Whs Whs

Stall

Tgar

Whs

Gar

Whs

Sc
hu

Scheu

Tgar

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs

Scheu

Scheu

Whs

Gar

Gar

W
hs

Schu

Gar

Whs

W
hs

Gar

Whs

Whs

Whs

Schu

Gar

Whs

W
hs

Gar

Gar

Gar

Gar

Scheu

Gar

Whs

Gths

Gar

WGhs

Gar

Schu

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

Scheu

Gar

Whs

Btrg

Whs

WGhs

Gar

Whs

Stall

Gar

Kapelle

Btrg

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Schu

Whs

Whs

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Gar

Gar

W
hs

Whs

Whs

Gar

Ust

Whs

Whs

Scheu

Gar

Gar

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Rathaus

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Schu

Gast

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Schu

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs

Schu

Schu

Gde
hs

Whs

Gar

Gdehs

Scheu

Whs

Gar

Ghs

Whs

Gar

Gar

Whs

W
hs

Gar

Gar

Schu

Gar

Gar

Scheu

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Schu

Scheu

Gar

Whs

Gar

Schu

Gar

Gar

Whs

Whs

Gar

Whs

Whs

Gar

Sc
hu

Scheu-St

Scheu

Whs

Whs

Whs

Whs

Schu

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

W
hs

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

Whs

Ust

Whs

Whs

Whs

Gar

Scheu

Btrg

Gar
Gar

Gar

Whs

Scheu

Gar

Gar

Fhfg

W
hs

Whs

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Tgar

Whs

Whs

Wkst

Schu

Gar

Scheu

Schu

Gar

Gar

Whs

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

Gar

Gar

Gar

Whs

Whs

Scheu

Whs

W
hs

Gar

W
hs

Kirche

Gar

Whs

Whs

Whs

Scheu

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Stall

W
hs

Whs

Whs

Whs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

43/1

17

49

80

9

69

2

74

7

14

77

9

11

12

14

6

16

18

9

16

23

2

21

33

11

23

84

17

13
/2

3

3

10

21

16

19

13

43/2

1

22

50

1

12

71

13

14

94

18

10

32

4

7

62

9/1

19

10

76

10

15

20

16

6

36

1/1

70/1

19

64

21

4/
1

17

1

10

42

68/1

28

58/1

1

24

115

10

8/1

51

8

3

26

8

16

8

9

15

8

5

46

40

10

29

26

10

24

120

25

129

20

11

18

68

6

16

5

66

61

30

7

2

21

7

5

58

13

4

88

75

34

9

11

3

67

124

4

52

100

15

8

83

38

14

25

66/1

7

65

53

4

18

14

4

5

29

5

117

6

4

1

23

3

81

19

37

14

8

45

123

3

119

5

87/1

5

96

122

82

3

22

8

15

31

4

1

12

12

25

18

47

22

20

15

106

7

70

125

12

22

27

91

33

29

6

98

2

26

13

28

57

8

22

119/1

17

12

35

13
/1

110

12

72

1105/16

23/1

227

1150/15

25/2
220/2

225/1

1105/2

72/1

8

1105/34

750

423/6

/19

220

60
/1

1105/11

759

772/1

23/3

31
/2

1116/2

238/22

748

768/1

70/1

91

44

780/2

2/3

1105/1

31/1

1112/4

85/2

217

85/1

85

8/3

764/1

1106

18

742

63
/6

1113/1

1105/29

20/2

1105/32

238/17

238/10

57/1

760

238/23

25/1

62/2

238/27

219/3

1105/27

1114

89/3

238/11

221

425/2

1150

224/2

35

228/2

38

1150/16

749

69/1

753/1

1117

1105/8

767

9/4

88

1105/5

426

9/2

25
/3

45/1

15/7

423/1

71/3

14/1

1105/13

1143/5

39

62/1

1/3

1111/2

233

758

43

89/1

1111/5

/3
2

37/1

8/1

743

23/2

71/2

93

206

75/2

20/3

8/4

1110

89
/4

70/3

1105/35

37

88/2

86

1105

83/1

1105/10

90/1

74
/3

12/4

45

13/1

46/3

1150/13

11
43

/6

1111/3

63/4

/30

90

747

40

9/6

1112/1

46/2

756
1116

77/1

43/2

1150/7

226/1

1112/3

71

88/1

87

42

422

82/2

1105/15

238/9

1150/6

1105/24

768

221/2

218/2

17/2

1105/12

68/1

1112/2

11
05

/2
2

752

1150/8

59

85/3

63/2

238/19

778

762

778/1

238/12

34

238/26

238/29

83
/3

52/1

1150/5

49/1

63

82

72

33/2

1105/3

1116/1

771

83/4

17/1

72/2

15/8

33

23
8/

13

1111/6

46/1

1104

1105/31

224/1

755/1

46

1115/6

1115/3

756/1

90
/5

78

90/2

763/2

76/2

423/5

1105/14

1110/1

1104/2

12/3

13/4

53

1105/18

765

423/4

770

423

61

228/1

50

16

70/2

1117/1

238/15

223/1

49

780/7

69/2

/36

780/8

66

1113

10/1

762/1

9/3

222/3

1110/2

422/2

2

227/1

1113/2

238/24

84/1

61/2

238/14

1150/10

1105/17

63/8

1105/20

58/1

1150/12

219/2

80/2

90/3

222/1

422/1

1143/7

27/1

227/2

14
/2

222/2

423/2

221/1

14

58

228

89

1104/1

53/1

1/1

238/18

92

86/1

1150/11

84

52
/2

15/6

63/3

220/1

1105/4

44/1

1115/5

1118

1113/3

1105/7

1117/3

15/4

62

1115/2

54

81

13/3

79

219/1

229

4

425/1

769/1

14
/3

221/3

761

90/4

238/7

13/2

751

34/1

20
/4

763/1

742/1

755

63/7

421/2

1115/4

36

1110/3

1150/14

/1

60/2

15/5

242

43/1

9

13/5

8/2

1150/9

65

56

11
05

/2
6

763

83/2

1115

1112
1150/4

55

1111/4

33/1

755/2

12/1

1

57

424

12/2

22

89
/2

238/16

93/2

753

9/1

11
05

/6

93/1

1110/4

1/2

80/1

497

9/5

226

63/5

1105/23

772

764

/9

225/2

77/2

238/25

423/3

1110/5

74/2

24
/1

1111/1

61/1

2/2

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften
Gesamtfläche:              26.815m²

Eigentum Gemeinde



Gemeinde Grafenau – Städtebauliche Erneuerungsmaßnahem „Ortskern Dätzingen II“ 

Vorbereitende Untersuchungen  

 

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH  KE 

21 

3. BETEILIGUNG DER BETROFFENEN 

3.1 Fragebogenaktion 

Um die Mitwirkungsbereitschaft sowie Wünsche und Anregungen der Gebäudeeigentümer im Unter-

suchungsgebiet zu erfragen, wurden im November 2017 insgesamt 29 Fragebögen an die Eigentümer 

und 17 Fragebögen an die Mieter im Untersuchungsgebiet verschickt. 

Es wurden folgende Themen abgefragt: 

 Stellplatzsituation 

 Gebäudezustand 

 Geplante Maßnahmen am Gebäude  

 Durchführungszeitraum 

 Geschätzter Kostenaufwand 

 Gebietsbewertung (Schwer- und Schwachpunkte des Ortskerns) 

 Wunsch nach einem Beratungstermin. 

Insgesamt konnten 20 Fragebögen der Eigentümer (76 %) und 2 Fragebögen der Mieter (12 %) 

ausgewertet werden. Von den angeschriebenen 46 Bürgerinnen und Bürger haben somit rund 48 % 

geantwortet. 

Im Folgenden sind die Ergebnisse repräsentativ dargestellt und mittels Diagrammen wird die Veran-

schaulichung erleichtert.  
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Gebäudezustand 

Bei der Frage der Selbsteinschätzung des Zustands des Gebäudes, kann man deutlich erkennen, dass 

einige Eigentümer den Zustand eher kritisch betrachten.  

Knapp die Hälfte der Befragten (45 %) gaben an, dass sich ihr Gebäude in einem sehr guten bis 

guten Zustand befindet. Etwa ein Drittel (30 %) gab ihrem Gebäude eine befriedigende Gesamtnote.  

Hier wird schon deutlich, dass es einen großen Sanierungsrückstau in der Gebäudesubstanz gibt. Ein 

weiteres Viertel erkennt den schlechten Gebäudezustand. Teilweise wurde sogar angegeben, dass 

das Gebäude abbruchreif ist. Es besteht dringender Handlungsbedarf auch auf Seiten der Gemeinde, 

wenn es um die Unterstützung solcher Sanierungsvorhaben geht.  

 
Diagramm 1: Zustand des Gebäudes 

 

 

Erneuerungsbedarf  

Bezugnehmend auf den Gebäudezustand, wurden die Eigentümer gebeten ihre Angaben deutlich zu 

differenzieren. Die Eigentümer haben den Zustand der einzelnen Gewerke beurteilt und somit den 

notwendigen Erneuerungsbedarf differenziert.   

Die am häufigsten genannten Mängel beziehen sich auf folgende Gewerke:  

- Fassade 

- Dach 

- Fenster 

- Heizung. 

10%
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20%
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Gebäudezustand
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Diagramm 2: Erneuerungsbedarf an Gewerken 

 

 

Geplante Maßnahmen 

Über ein Drittel der Befragten (37 %) im Untersuchungsgebiet planen eine Maßnahme am Gebäude. 

Innerhalb des Sanierungszeitraums von acht Jahren besteht eine hohe Chance, dass weitere private 

Maßnahmen folgen werden, da aus der Erfahrung erfolgreiche Sanierungen im Gebiet weitere An-

wohner animieren, ihr Gebäude zu modernisieren.  

Diagramm 3: Mitwirkungsbereitschaft 
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Nachfolgend sind Statistiken zu dem Durchführungszeitraum und dem geschätzten Kostenaufwand 

der Maßnahmen dargestellt: 

Diagramm 4: Durchführungszeitraum 

 

 
Diagramm 5: Geschätzter Kostenaufwand 
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Handlungsschwerpunkte – Zusammenfassung der Anregungen 

Die Befragten sehen nachfolgende Schwächen im Gebiet und erhoffen sich folgende Maßnahmen, 

bzw. Verbesserungen: 

 Emmezer Weg Zone 30 Kennzeichnung  

 Verbesserung bestehender Wohnraum  

 Keine Verschlechterung des bestehenden Wohnraums durch Anbauten 

 Gestaltung Obere Gasse - Straße und Gehweg 

 Bei neuen Bauvorhaben ausreichend Parkplätze (mindestens 2 Parkplätze  pro Wohneinheit) 

 Vermeidung enger Bebauung  

 Straße "Im Auinger" als Anliegerstraße 

 Tw. Bodenordnung 

 Künftig bessere Beteiligung bei Bauplanungen und kommunalen Maßnahmen 

 Gartenwirtschaft neben dem Schloss.   
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3.2 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wurden im November 2017 die relevanten Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 und § 139 BauGB am Verfahren beteiligt. Insgesamt wurden 17 Träger 

öffentlicher Belange angeschrieben. Knapp 90 % der kontaktierten Behörden, Verbände und Unter-

nehmen (15 Antworten – 88 %) gaben eine Stellungnahme zur geplanten städtebaulichen Erneue-

rungsmaßnahmen ab.  

Grundsätzliche Einwendungen und Bedenken wurden nicht angebracht. Anregungen und Hinweise 

werden im Zuge der weiteren Durchführung berücksichtigt. Zukünftige Sanierungsvorhaben werden 

mit den tangierten Trägern abgestimmt. 

Die eingegangenen Stellungnahmen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:  

Träger öffent-
licher Belange 

Anregungen/Hinweise 

Unitymedia 
GmbH 

Stellungnahme 
vom: 

17.11.2017 

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Neu- oder Mitverlegun-

gen sind nicht geplant. 

Wir weisen jedoch auf Folgendes hin:  

Im Planbereich befinden sich Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. 

Bitte beachten Sie die beigefügte Kabelschutzanweisung. 

Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz der Unitymedia BW GmbH 

notwendig werden, bitten wir um schnellstmögliche Kontaktaufnahme. 

In diesem Zusammenhang weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass die Unity-

media BW GmbH erforderliche Umverlegungen ihrer vorhandenen Telekom-

munikationslinien (TK-Linien) grundsätzlich durch ein von ihr beauftragtes Tief-

bauunternehmen auf eigene Kosten bewirkt (§ 72 Absatz 3 Telekommunikati-

onsgesetz [TKG]), unabhängig davon, ob der Wegebaulastträger bereits Tief-

bauunternehmen in o.g. Vorhaben – insbesondere im Rahmen einer öffentli-

chen Ausschreibung – beauftragt hat. 

Hierfür ist die Einräumung eines Bauzeitfensters notwendig, das der Wegebau-

lastträger und/oder sein beauftragtes Tiefbauunternehmen bzw. Planungsbüro 

bei der Planung des o. g. Vorhabens zu berücksichtigen und auf Antrag der 

Unitymedia BW GmbH ihr zu gewähren und mit ihr abzustimmen hat. 

Ordnungsgemäß erfolgte Baubeschreibungen bzw. Erläuterungen zur Aus-

schreibung des Wegebaulastträgers berücksichtigen derartige Verzögerungen, 

sodass Bauunternehmen und Planungsbüros damit zu rechnen haben. 

Hierdurch entstehende Kosten und Ausführungszeitverlängerungen sowie Be-

hinderungen müssen deshalb bereits vorab bei der Einheitspreisbestimmung 

und der Festlegung der Ausführungszeiten vom Bauunternehmen bzw. Pla-

nungsbüro berücksichtigt werden. 

Insofern weist die Unitymedia BW GmbH vorsorglich jede Kostenübernahme 

für geltend gemachte Baustillstandzeiten sowie andere Schadensersatz- und 

Erstattungskosten infolge eines erforderlichen Bauzeitfensters für die Umver-

legung ihrer TK-Linien zurück. 
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Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunter-

nehmen anzufordern. 

Netze BW 

GmbH Lud-

wigsburg 

(EnBW) 

Stellungnahme 
vom: 

05.12.2017 

Die elektrische Erschließung ist gesichert. Der Geltungsbereich ist teilweise 

über Erdkabel und Freilegung versorgt. Abhängig von der geplanten Sanierung 

und Neubebauung, werden wir das Freileitungsnetz durch Erdkabel ersetzen.  

Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren. 

 

Regierungs-

präsidium 

Freiburg Ref. 

91 

Landesamt für 

Geologie, 

Rohstoffe und 

Bergbau 

Stellungnahme 
vom: 

28.11.2017 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 

die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 

die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger 

öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder 

von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologi-

sches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht 

vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 

gutachtenden Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen 

Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geoda-

ten im Ausstrichbereich von Gesteinen des Unteren Muschelkalks sowie der 

Karlstadt-Formation (Mittlerer Muschelkalk). Diese werden im zentralen bis 

nordöstlichen Teil des Plangebietes von quartären Lockergesteinsablagerun-

gen (Holozäne Abschwemmmassen, Auenlehm) 

unbekannter Mächtigkeit überlagert. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Last-

abtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Im Bereich des Auenlehms ist mit 

einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-

grundes zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzli-

chen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasser-flurabstand 

kann bauwerksrelevant sein. Die Holozänen Abschwemmmassen neigen zu ei-

nem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 

(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Do-

linen) sind nicht auszuschließen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. was-

serwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologi-

schen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
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Im Bereich der Gesteine der Karlstadt-Formation (Mittlerer Muschelkalk) sollte 

wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie 

ggf. wegen Sulfatgesteinslösungen im Untergrund von der Errichtung techni-

scher Versickerungsanlagen (z. B. Sicker-schächte, Sickerbecken, Mulden-Ri-

golen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Im Bereich der Gesteine des Unteren Muschelkalks ist wegen der Gefahr der 

Ausspülung lehmerfüllter Spalten bei Anlage von Versickerungseinrichtungen 

auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. Bei etwaigen geotech-

nischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 

zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, 

bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehm-

erfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrund-untersuchungen gemäß 

DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 

Bedenken vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb von bestehenden und geplanten Wasserschutz-

gebieten. Aus hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise, Anregun-

gen oder Bedenken vorzutragen. 

Bergbau 

Bergbehördliche Belange sind nicht berührt. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschut-

zes nicht tangiert. 

Regierungs-

präsidium 

Stuttgart 

Referat 21, 

Koordinie-

rungsstelle  

Stellungnahme 
vom: 

11.12.2017 

Raumordnung 

Es wurden keine Angaben gemacht, welche Maßnahmen ergriffen werden sol-

len. Da es sich jedoch um Flächen im Ortskern handelt und der Regionalplan 

hier Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet feststellt, wird davon ausgegan-

gen, dass keine raumordnerischen Belange entgegenstehen. 

Umwelt 

Lagebedingt sind keine Naturschutzgebiete und Flächen des Artenschutzpro-

gramms Baden-Württemberg von dem Vorhaben betroffen. 

Bei den geplanten Maßnahmen ist der gesetzliche Artenschutz nach § 44 

BNatSchG, hier insbesondere auch mögliche Vorkommen von Fledermäusen, 

zu berücksichtigen. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf den Internetauftritt des Tü-

binger Projektes „Artenschutz am Haus“: www.artenschutz-am-haus.de. 

 

http://www.artenschutz-am-haus.de/
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Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die artenschutzrechtliche 

Prüfung gem. §§ 44 ff BNatSchG obliegen grundsätzlich zunächst der unteren 

Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- und Pflan-

zenarten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach 

§ 67 BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regierungsprä-

sidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es sowohl für streng als auch für nicht 

streng geschützte Arten einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Barbara Haas, Referat 56, Tel.: 0711/904-

15613, Email: barbara.haas@rps.bwl.de und Herr Andreas Schmitz, Referat 

55, Tel.: 0711/904-15502, Email: andreas.schmitz@rps.bwl.de zur Verfügung. 

Landratsamt 

Böblingen 

Bau- und Um-

weltschutz-

amt 

Stellungnahme 
vom: 

08.12.2017 

Baurecht 

Zum gegenwärtigen Planungsstand können aus baurechtlicher Sicht nur we-

nige Anregungen und Hinweise gegeben werden. 

Wir weisen darauf hin, dass am 30.07.2011 das Gesetz zur Förderung des Kli-

maschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden in Kraft getre-

ten ist. Mit dieser Gesetzesnovelle ist der Klimaschutz zu einem Planungsleit-

satz (Aufgabe der Bauleitplanung) und damit abwägungsrelevant geworden. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist daher sowohl durch Maßnahmen, die 

dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen. 

Wir bitten daher diesen Belang mit der entsprechenden Gewichtung zu berück-

sichtigen. 

Unter Hinweise sollten folgende Texte aufgeführt werden: 

Die Vorschrift des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) sind zu beachten 

und einzuhalten. Dies bedeutet, dass gemäß § 4 Abs. 1 EWärmeG mindestens 

20 % des jährlichen Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken 

sind. 

Die Vorschriften der Energiesparverordnung (EnEV) sind zu beachten und ein-

zuhalten. Dem Landratsamt – Bauen und Gewerbe – ist gemäß § 16 Abs. 1 

EnEV innerhalb von 3 Monaten nach Fertigstellung oder Inbetriebnahme des 

Gebäudes ein Energieausweis entsprechend der Anlage 6 und 7 der EnEV unter 

Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäu-

des vorzulegen. 

Hinsichtlich einer städtebaulichen Neuordnung empfehlen wir für die Be-

standsanalyse auch eine solar-energetische Analyse. 

Hinsichtlich neuer Flurstückzuschnitte empfehlen wir vorab die historisch be-

gründete Baulasten auf ihre Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls 

die Löschung über das Landratsamt zu beantragen. 

Es ist zu beachten, dass es in dem Untersuchungsbereich unter Denkmalschutz 

stehende Gebäude gibt. Diese sind entsprechend darzustellen. In der Planung 

ist darauf Rücksicht zu nehmen. 

Immissionsschutz 

Die untere Immissionsschutzbehörde hat keine Erkenntnisse über Vorhaben 

oder Planungen, welche für das Sanierungsgebiet derzeit von Bedeutung sein 

könnten.  

mailto:barbara.haas@rps.bwl.de
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Wir empfehlen jedoch im Sinne einer (freiwilligen) Lärmminderungsplanung 

die Belastungssituation der Anwohner durch Verkehrslärm tags und nachts 

ausgehend vom Verkehr auf der Döffinger Straße (L 1183) zu erheben, um im 

Rahmen der Sanierung mögliche Verbesserungen zu prüfen und umzusetzen. 

Naturschutz  

Die untere Naturschutzbehörde und der Kreisnaturschutzbeauftragte geben zu 

den geplanten Sanierungsmaßnahmen folgende Anregungen: 

• Innerhalb des geplanten Sanierungsgebiets sind insbesondere die groß-

flächigen Grünflächen mit Gehölzstrukturen - entsprechend den Sanie-

rungszielen - bei der Neuordnung und Neugestaltung des öffentlichen 

Raumes möglichst zu erhalten und ggf. planrechtlich zu sichern. 

• Da das geplante Sanierungsgebiet größere Gehölzbestände sowie ältere 

Bausubstanz an Gebäuden aufweist, ist bereits vor Vollzug des Bebau-

ungsplanes, im Rahmen der Bauleitplanung eine artenschutzrechtliche 

Relevanzprüfung des Bestands durch einen Fachgutachter vorzunehmen, 

um mögliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG rechtssicher und 

rechtzeitig abzuarbeiten. 

• Weiterhin ist zu beachten, dass bei geplanten baulichen Veränderungen 

- insbesondere bei Abbrucharbeiten, Modernisierungsmaßnahmen an der 

Fassade und im Dachstuhlbereich von Altbauten und Holzschuppen - vor 

allem streng geschützte Fledermäuse und Vogelarten wie Schwalbe, 

Mauersegler, Haussperling sowie Hausrotschwanz oder auch Eulen und 

Greifvögel betroffen sein können.  

Besonderes Augenmerk gilt es auf Gebäude mit schadhafter Fassade (Fach-

werkhäuser mit Außenspalten am Fachwerk sowie Gebäude mit Fassadenver-

kleidung aus Holz-, Eternit-, oder Schindeln) zu richten, da die Spalten und 

Hohlräume hinter der Verkleidung potentielle Lebensräume bieten, die insbe-

sondere von Fledermäusen genutzt werden. Zudem können zerbrochene Fens-

terscheiben als Einlassstellen ganzjährig Quartiere von Fledermäusen und Vö-

geln darstellen. Informationen hierzu sind auch auf www.artenschutz-am-

haus.de zu finden. 

• Die ggf. Beseitigung von Gehölzen im Rahmen der Baufeldräumung ist 

nur im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar – außerhalb 

der Vogelbrutzeit und Aktivitätszeit von Fledermäusen – zulässig. Falls 

Baumhöhlen (höhlenbrütende Vögel und Fledermausquartiere) vorhan-

den sein sollten, sind diese vor der Fällung der Bäume durch die Anbrin-

gung geeigneter Nistkästen in der unmittelbaren Umgebung zu ersetzen 

(CEF-Maßnahmen).  

• Werden während der Baumaßnahmen Vorkommen besonders geschütz-

ter oder streng geschützter Tierarten angetroffen, so ist mit der unteren 

Naturschutzbehörde frühzeitig Kontakt aufzunehmen, um eine zeitliche 

Verzögerung der geplanten Baumaßnahmen aufgrund artenschutzrecht-

licher Konflikte zu vermeiden. 

Landwirtschaft 

Ausgehend von den uns vorliegenden Unterlagen befinden sich keine landwirt-

schaftlichen Betriebe innerhalb des Planungsgebiets. Des Weiteren werden die 

betroffenen Flächen nicht im jährlichen „Gemeinsamen Antrag“ angegeben. 
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Öffentliche landwirtschaftliche Belange sind demnach von dem Vorhaben nicht 

betroffen. 

Wasserwirtschaft 

Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Entwässerung hat nach den Grundsätzen des § 55 WHG zu erfolgen. Für 

die Niederschlagswasserbeseitigung sind Maßnahmen entsprechend den Best-

immungen des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit der Nie-

derschlagswasserverordnung zu erarbeiten. Die Entwässerungskonzeption ist 

frühzeitig mit dem Landratsamt Böblingen Wasserwirtschaft abzustimmen. 

Die öffentliche Kanalisation sowie die Kläranlage sind so gering wie möglich 

mit nicht Behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser zu belasten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Zusammenhang auch alternative 

Möglichkeiten der zeitgemäßen Regenwasserbewirtschaftung in Abstimmung 

mit dem Amt für Wasserwirtschaft erarbeitet werden können. Einen guten 

Überblick bietet der „Leitfaden naturverträgliche Regenwasserbewirtschaf-

tung“ des Umweltministeriums. 

Bei der Erarbeitung der Entwässerungskonzeption ist darauf zu achten, dass 

es zu keiner Beeinträchtigung von Ober-/Unterliegern kommt (Unter-/Umspü-

lung). 

Damit künftige Starkregenereignisse nicht zur Überlastung der Entwässe-

rungsanlagen führen, ist im Rahmen der Erschließung durch geeignete Maß-

nahmen für eine schadlose Ableitung der zusätzlichen Extremwassermengen 

zu sorgen (z. B. Einfassen der Straßen durch Hochbordsteine mit breitflächiger 

Ableitung in angrenzende Außengebietsflächen). 

Um das anfallende Dachflächenwasser zu minimieren sind Dächer mit einer 

Neigung bis 15° mindestens extensiv (min. 10 - 15 cm Substratstärke), nach 

Möglichkeit in Teilen auch intensiv (Mindestsubstratstärke 35 cm) zu begrü-

nen. Dies hat folgende Vorteile: das Substrat speichert/hält einen Teil des Re-

genwassers zurück (Retention), die Vegetation nimmt einen weiteren Teil des 

Wassers auf, die Verdunstung wird erhöht, was wiederum einen positiven Ef-

fekt auf das Kleinklima (sowohl Kommune insgesamt als auch Gebäude) hat 

und die Biodiversität fördert. Gründächer sind daher auf den Niederschlags-

wasserabfluss für extensive Begrünung mit einem Abflussbeiwert von ψ=0,5 

und intensive Begrünung mit einem Abflussbeiwert von ψ=0,3 anrechenbar.  

Werden Ausnahmen von der Dachbegrünung zugelassen, sind auf dem Grund-

stück andere ökologische und wasserwirtschaftliche Maßnahmen (offener Re-

genwasserspeicher, Mulden, Retentionszisternen mit zwangsentleertem Teil-

volumen 1,5 m³ Retentionsvolumen pro 100 m² Au aber min. 3 m³, etc.) zur 

dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung durchzuführen. 

Für die Dachbegrünung ist zertifiziertes, ökologisch unbedenkliches Substrat 

zu verwenden (Gütezeichen RAL-GZ 253, das Substrat muss den Vorsorge-

werten der Bodenschutzverordnung bzw. dem Zuordnungswert Z 0  in Fest-

stoff und Eluat nachweislich entsprechen). Gründächer sind dauerhaft zu er-

halten. 

Soll das Niederschlagswasser oder Teile davon versickert werden, so sind der 

Boden und die anstehenden Schichten auf ihre Wasserdurchlässigkeit hin zu 

untersuchen (Doppelring-Infiltrationsversuch nach DIN EN ISO 22282 oder 
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einfacher Versickerungsversuch nach dem Leitfaden „Naturverträgliche Re-

genwasserbewirtschaftung“, Umweltministerium, 2005).  Es ist zu prüfen, ob 

Bodenverunreinigungen vorliegen, die einer Versickerung entgegenstehen. 

Bodenschutz 

Durch planerische Maßnahmen ist Bodenaushub grundsätzlich zu minimieren. 

Überschüssiger, unbelasteter Bodenaushub ist entsprechend nach seiner Qua-

lität und Eignung getrennt einer möglichst hochwertigen Verwertung zuzufüh-

ren.  

Beim Umgang mit humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind 

bezüglich Aushub, Zwischenlagerung und Verwertung die Vorgaben der DIN 

19731 „Verwertung von Bodenaus-hub“ und die DIN 18915 „Vegetationstech-

nik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten. 

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 

bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial ausgeschlossen werden. 

Altlasten 

Im Planungsgebiet befindet sich teilweise eine Altlastenverdachtsfläche: Alt-

lastenkatasternummer GRA 00662, Auffüllung Neue Steige, Flurstück-Nr.:  

755/1, 755/2, 780/2, 758, 763, 755 mit der Bewertung auf “B“  (belassen, 

mgl. Entsorgungsrelevanz, Wiedervorlage bei Bautätigkeit / Nutzungsände-

rung.   

Die ist bei der Planung zu beachten. 

Grundwasserschutz  

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. Grundwassermessstellen sind nicht 

bekannt. Am Rand des Plangebiets liegt eine Erdwärmesondenanlage, Flur-

stück-Nr. 772, Obere Gasse 53. 

Alle Maßnahmen, die das Grundwasser tangieren könnten, sind beim Landrat-

samt Böblingen – Amt für Wasserwirtschaft - anzuzeigen und bedürfen ggf. 

einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz  

Das Entwicklungsgebiet liegt im Bereich der Döffinger Straße innerhalb des in 

den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) dargestellten Überschwemmungsge-

biets (HQ100-Fläche) und innerhalb des Risikogebiets (HQextrem-Fläche). Die 

Döffinger Straße sowie die angrenzenden Flurstücke können bei Hochwasser-

ereignissen ab HQ10 bis HQextrem überströmt werden.  

Die Belange des Hochwasserschutzes sind bei Maßnahmen in Überschwem-

mungsgebieten und Risikogebieten zu beachten.  

Wir weisen jetzt schon auf Änderungen hin, die sich aufgrund des Hochwas-

serschutzgesetzes II im Wasserhaushaltsgesetz ergeben (WHG, tritt am 05. 

Januar 2018 in Kraft). Demnach sind in Risikogebieten (HQ100-Flächen) bei 

Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Än-

derung oder Ergänzung von Bauleitplänen in Gebieten nach § 30 Abs. 1 und 2 

BauGB oder § 34 BauGB der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Ver-

meidung erheblicher Sachschäden in der bauleitplanerischen Abwägung zu be-
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rücksichtigen (Mindestvorgaben). Bauliche Anlagen dürfen nur nach den all-

gemein anerkannten Regeln der Technik in einer hochwasserangepassten 

Bauweise errichtet oder wesentlich erweitert werden. 

Kreisbauern-

verband Böb-

lingen 

Stellungnahme 
vom: 

06.12.2017 

Unser dringlichstes Anliegen ist es hochwertiges Ackerland, Wiesen und Wald-

flächen für die Landwirtschaft zu erhalten und damit die Grundlage für zukünf-

tige Generationen zu schaffen. Boden ist nicht vermehrbar und ein zunehmend 

knapper Faktor, wenn es um die landwirtschaftliche Nutzung geht und deshalb 

die wichtigste Grundlage für die Erzeugung von Lebensmitteln und landwirt-

schaftlicher Rohstoffe. 

Im Namen des Kreisbauernverbandes Böblingen e. V. uns seiner aktiven Land-

wirte plädieren wir dafür, für Ausgleichsmaßnahmen genügend Kompensati-

onsmaßnahmen in die Baumaßnahme zu integrieren und einen zusätzlichen 

Verbrauch an landwirtschaftlicher Fläche zu verhindern. Aus den uns zur Ver-

fügung stehenden Unterlagen sind keine Kompensationsmaßnahmen zulasten 

der Landwirtschaft ersichtlich. Es bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht inso-

weit keine Bedenken.  

Wir bitten diesen Aspekt in Ihrer Planung beizubehalten und über den weiteren 

Verlauf dieses Verfahrens auch zukünftig informiert zu werden. 

Gemeinde 

Aidlingen 

Stellungnahme 
vom: 

15.11.2017 

Die Belange der Gemeinde Aidlingen sind nicht berührt 

Bürgermeis-

teramt 

Magstadt 

Stellungnahme 
vom: 

06.12.2017 

 

Von Seiten der Gemeinde Magstadt werden keine Bedenken vorgebracht, 

wir wünschen viel Erfolg. 

Stadt Sindel-

fingen 

Abt. Stadtpla-

nung Stadt-

entwicklung 

und Bauen 

Stellungnahme 
vom: 

06.12.2017 

 

Die Belange der Stadt Sindelfingen werden durch die Sanierungsmaßnahmen 

nicht tangiert.  

Es werden dazu keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

Stadtverwal-

tung Weil der 

Stadt 

Stadtbauamt, 

Bauleitung, 

Stadtplanung 

Die Stadt Weil der Stadt hat zur Sanierungsmaßnahme keine Bedenken oder 

Anregungen. 
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Stellungnahme 
vom: 

24.11.2017 

 

BUND 

für Umwelt 

und Natur-

schutz, Orts-

gruppe 

Magstadt/Gra

fenau 

Herrn Schmidt 

Stellungnahme 

vom: 

20.12.2017 

 

Wir konnten uns zwar leider nicht innerhalb der Frist, 15.12.2017 äußern, ha-

ben aber auch keine Einwände gegen die Sanierungsmaßnahme und die Ge-

bietsabgrenzung.  

Im Zuge der Maßnahme selbst, wird es jedoch bei den älteren Gebäuden (Mai-

erhaus; Remise u. a.) darum gehen, etwaige Habitate (z. B. von Fledermäusen, 

Schwalben, Mauerseglern u. a.) fest zu stellen und entsprechend zu reagieren. 

Verband Re-

gion Stuttgart 

Stellungnahme 

vom: 

14.12.2017 

 

Den vorbereitenden Untersuchungen für das rund 3,8 ha große Gebiet stehen 

keine regionalplanerischen Ziele entgegen. 

Stadtwerke 

Sindelfingen 

Stellungnahme 

vom: 

18.12.2017 

 

Seitens der Stadtwerke Sindelfingen GmbH gibt es gegen die Sanierungsmaß-

nahme keine Einwände. 

1.) Wir bitten Sie bei Ihren Planungen zu berücksichtigen, dass die 

Stadtwerke im Zuge der Erdgas-Netzverdichtung, Interesse am 

Zusammenschluss der Erdgasleitung zwischen „Alte Steige“ und 

„Döffinger Straße“ über die „Oberen Gasse“ bekunden. In der 

Anlage senden wir Ihnen einen Lageplanausschnitt, mit dem 

derzeitigen Leitungsbestand der Stadtwerke Sindelfingen GmbH. 

2.) Weiterhin sind wir daran interessiert, nach wirtschaftlicher Prüfung, 

das Telekommunikations-Glasfasernetz der Stadtwerke Sindelfingen 

in Teilbereiche des o. g. Gebiets zu erweitern.  

3.) Bitte planen Sie mit der Neuanpflanzung von tief wurzelnden 

Bäumen und Sträuchern den vorgeschriebenen Mindestabstand von 

2,5 m zwischen Stamm und Versorgungsleitung ein und verwenden 

Sie einen entsprechenden Wurzelschutz.  

4.) Wir gehen davon aus, dass die Leitungen auf künftig in öffentlichen 

Verkehrsflächen liegen. Eine Überarbeitung der Leitungs- und 

Kabeltrassen ist unzulässig.  

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. Zur weiteren Absprache wen-

den Sie sich bitte an Hr. Kolar, Tel.: 07031 6116-112, Mail: j.kolar@stadtwerke-

sindelfingen.de. 

mailto:j.kolar@stadtwerke-sindelfingen.de
mailto:j.kolar@stadtwerke-sindelfingen.de
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Regierungs-

präsidium 

Stuttgart 

Referat 3, 

Landwirt-

schaft 

Stellungnahme 
vom: 

12.12.2017 

Vorgesehen ist die Sanierung im Bereich des Ortskerns in Grafenau - Dätzin-
gen. Durch nachhaltige Verbesserung der städtischen Funktionen durch 
Maßnahmen wie Innenentwicklung und Nachverdichtung, Stärkung der 
Wohnfunktion, Instandsetzung von Gebäuden, Aktivierung von Leerständen, 
Gestaltung und Schaffung öffentlicher Flächen soll die innerörtliche Nutzung 
optimiert werden. Es ist Zielsetzung der Gemeinden, in Anbetracht des Flä-
chenverbrauchs durch städtebauliche Verbesserungen  

zu einer gesteigerten Attraktivität und damit Ausnutzung innerörtlicher Bau-
gebiete beizutragen. Dies wird von uns ausdrücklich begrüßt. 

Aus unserer Sicht sind die nachfolgenden landwirtschaftlichen Belange dar-
zustellen: 

Das Gebiet liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan und nicht im Außen-
bereich. Innerorts könnten sich hier allerdings auch aktive landwirtschaftli-
che Hofstellen befinden; wir bitten dies im Detail mit der ULB abzuklären 
und ggf. zu berücksichtigen. Eine Betroffenheit landwirtschaftlicher 
Belange im Außenbereich ist durch das Vorhaben selbst nicht erkenn-
bar. 

Generell ist festzustellen, dass aufgrund der Lage von Grafenau am Rande 
des Heckengäus die Gemarkung in der Flurbilanz weitgehend als Vor-
rangflur Stufe II eingestuft ist. Gebiete der Vorrangflur Stufe I / II sind 
aufgrund ihrer natürlichen / agrar-strukturellen Merkmale gut für die land-
wirtschaftliche Nutzung geeignet und sollten dieser Nutzung vorbehalten 
bleiben und nicht für andere Siedlungstätigkeiten herangezogen werden. 
Fremdnutzungen von Flächen der Vorrangflur Stufe II sollten ausgeschlos-
sen bleiben (LEP).  
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Um die Belastung  landwirtschaftlicher Betriebe mit Produktionsflächen-Ver-
lusten durch andere Vorhaben  und deren Eingriffs-Ausgleich nicht zu erhö-
hen, sollten auch bei diesem Vorhaben (innerorts) für erforderliche Aus-
gleichsmaßnahmen möglichst keine Ackerflächen (im Außen-bereich) 
in Anspruch genommen werden. Nach § 15.3 BNatschG ist bei der Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, ins-
besondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Bö-
den nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist deshalb 
darauf zu achten, dass bei einem ggf. erforderlichen Eingriffs-Ausgleich  der 
Ausgleich auch z.B. durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die 
der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts dienen, erbracht werden 
kann. Dies sollte auf bereits extensiv bewirtschafteten Flächen ((Unter-) 
Grenzfluren) geschehen, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der 
Nutzung genommen werden müssen. 

Im Detail bitten wir um Beteiligung der ULB bei der Planung. 

 

Regierungs-

präsidium 

Stuttgart 

Landesamt für 

Denkmal-

pflege 

Stellungnahme 

vom: 

18.12.2017 

Das Untersuchungsgebiet umfasst Teile des historischen Ortskerns von Dätzin-

gen. Das Gebiet beinhaltet drei Kulturdenkmale sowie einige weitere, das Orts-

bild prägende und damit erhaltenswerte Gebäude. 

Der historische Kern des Ortes um das Schloss herum hat sich in seinem Grund-

riss im Wesentlichen bewahrt, wie die Überlagerung des heutigen Ortsplans 

mit dem Urkataster anschaulich zeigt: Das Schloss mit seinen zugehörigen 

Ökonomiegebäuden im Süden (Meierhaus und Wasch- und Backhaus), dem 

Garten im Norden und dem weitläufigen Park im Westen prägt Dätzingen bis 

heute. 

 

Östlich des Schlosses, in unmittelbarer Nähe zu ihm, siedelten in der Oberen 

Gasse die einstigen Untertanen der Herrschaft, meistenteils Kleinbauern mit 

minder großem Erwerb. Baulich spiegelt sich diese typisch ritterschaftliche So-

zialstruktur in der kleinteiligen Parzellierung und Bebauung. Zu den Wohnhäu-

sern gehörten oft auch zurückgesetzte Scheunen, die oftmals von mehreren 

Parteien gemeinsam genutzt wurden. 
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Wichtig für die Grundrissstruktur des Ortes ist ebenfalls die Döffinger Straße, 

die als ehemalige Poststraße Böblingen und Calw verband. Noch in der Ober-

amtsbeschreibung von 1850 heißt es von der Bebauung an der Landstraße, 

dass dort „einige hübsche Häuser […] [dem Ort] ein freundliches Aussehen 

[verleihen]“. Heute sind südlich der Döffinger Straße (Nrn. 73, 79 und 85) Teile 

der rahmenden Straßenbebauung bereits verloren gegangen. 

Mit der Anlage des Schlossgartens Ende des 18. Jhd., dessen Fläche auch den 

ehemaligen Begräbnisplatz des Ortes umfasste, wurde der örtliche Friedhof an 

seinen heutigen Standort (Obere Gasse 33/Hambergweg) verlegt. 

Emezer Weg sowie Alte Steige gehören ebenfalls zum alten Wegesystem des 

Ortes. 

 

Württembergische Flurkarte von 1830 
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Überlagerung der württembergischen Flurkarte mit dem heutigen Katasterplan 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich die folgenden Kulturdenkmale der Bau- 

und Kunstdenkmalpflege: 

 

Alte Steige 10: 

Ehemaliges Schafhaus, Kulturdenkmal nach § 2 DSchG. 

Am Hang gelegener Fachwerkbau auf gemauertem Sockel in Kopflage, trauf-

seitig erschlossen, 17./18. Jahrhundert. 

Das ehemalige Dätzinger Schafhaus ist ein seltenes Beispiel einer vergangenen 

Art der Tierhaltung. Als prägender baulicher Bestandteil der historischen Land-

nutzung und des Ortsbildes besteht an seiner Erhaltung öffentliches Interesse 

aus heimatgeschichtlichen Gründen. 
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Emezer Weg 3: 

Ehemalige Zehntscheune, Kulturdenkmal nach § 2 DSchG. 

Zweigeschossiger Bau aus Bruchstein, Eckquaderung und Fensterrahmen aus 

Haustein, Toreinfahrt auf der Giebelseite, Be- und Entladetür infolge der Hang-

lage im Obergeschoss an der Traufseite, ehemals mit beidseitigem Halbwalm-

dach, 18. Jahrhundert, Giebel neu auf gemauert. 

Einstmals zum Schlossbesitz gehörig, weist die ehemalige Zehnt-scheune als 

anschauliches orts- und kulturgeschichtliches Zeugnis auf ein vergangenes 

Wirtschafts- und Herrschaftssystem hin. An ihrer Erhaltung besteht aus hei-

matgeschichtlichen und wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse. 

 

Schlossstraße 1: 

Zwei Ökonomiegebäude, Kulturdenkmale nach § 2 DSchG, zugehörig zur Sach-

gesamtheit aus Schloss (§ 28) mit Ökonomiegebäuden, Garten, Hofmauer, 

Wildpark und Friedhof (§ 2). 
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Meierhaus: 

Zweigeschossiger Massivbau mit (heute freigelegten) Fachwerkgiebelseiten, 

Eckquaderung und Fensterrahmen aus Hau-stein, 18. Jahrhundert, modern 

verändert. 

Das Meierhaus beherbergte den Amtsträger zur Verwaltung des zum Schloss 

gehörenden Besitzes und ist integraler Bestandteil der Schlossökonomie. Als 

Zeugnis der Ortsherrschaft und als Dokument der Ortsgeschichte besteht an 

seiner Erhaltung aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Gründen 

ein öffentliches Interesse. 

 

 

Sog. Wasch- und Backhaus: 

Zweigeschossiger Fachwerkbau auf massivem Sockel mit beidseitig abgewalm-

tem Mansarddach, 18./19. Jahrhundert 

Ursprünglich war das Gebäude eingeschossig und diente u.a. als herrschaftli-

ches Wasch- und Backhaus. 1864 wurde das Gebäude um ein Fachwerkge-

schoss aufgestockt und zeitweise als Komödienhaus bezeichnet. Als wichtiger 

Bestandteil der Schlossökonomie und als Zeugnis der Ortsherrschaft besteht 

an seiner Erhaltung aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Grün-

den ein öffentliches Interesse. 

Die folgenden erhaltenswerten Gebäude sind weitere wichtige Zeugen der Bau- 

und Siedlungsgeschichte in Dätzingen. Sie zeichnen sich weder durch beson-

deres Alter, noch durch kunsthandwerkliche oder architektonische Leistungen, 

noch durch Seltenheit des Bautyps aus. Als Ortsbild prägende Architekturen 

sollten sie aber eben-falls im Sinne einer erhaltenden Erneuerung in die Pla-

nung einbezogen werden. Die Bewahrung dieser als erhaltenswert gekenn-

zeichneten historischen Objekte ist zu-dem wichtig für die ortsgeschichtliche 

Entwicklung von Dätzingen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Sie ist da-

her aus denkmalfachlicher Sicht eine wichtige Planungsempfehlung. 
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Döffinger Straße 83: 

Zweigeschossiges ehemaliges Wohnstallhaus, 1782 datiert, Hinweis auf das 

bäuerliche Bauen, Wohnen und Wirtschaften im Dorfkern. 

 

Obere Gasse 15: 

Zweigeschossiges Fachwerkwohnhaus, 19. Jahrhundert mit jüngeren Verände-

rungen. Die kleinteilige Parzellierung und Bebauung in unmittelbarer Nachbar-

schaft zum ortsbildbestimmenden Schloss sind Hinweise auf das kleinbäuerli-

che Wohnen im Dorfkern. 

 

Obere Gasse 21/1 (links) und 15/1 (rechts): 

Doppelscheune, 19. Jahrhundert, Hinweis auf die Landwirtschaft im Dorfkern. 

Die Nutzung durch mehrere Eigentümer gibt gleichzeitig einen Hinweis auf die 

kleinbäuerliche Sozialstruktur des Ortes. 
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Friedhof mit Umfassungsmauer 

 

und Steinpfosten der Einfahrt 

 

Friedhofskapelle 

 

Erinnerungsort zum Andenken an die Toten des Ersten Weltkriegs 
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Obere Gasse 33/Hambachweg: 

Friedhof mit Umfassungsmauer und Steinpfosten der Einfahrt, Ende des 18. 

Jahrhunderts vom neu angelegten Schlossgarten an die heutige Stelle verlegt, 

Hinweis auf Begräbniskultur und Siedlungsgeschichte am ehe-maligen Orts-

rand. 

Zugehörig zum Friedhof sind außerdem die Friedhofskapelle aus den 1950er 

Jahren, der kleine Erinnerungsort zum Andenken an die Toten des Ersten Welt-

kriegs und das Gräberfeld. 

 

Der denkmalpflegerische Werteplan für das Untersuchungsgebiet fasst die      

o. g. Objekte nochmals zusammen. 

Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege sind folgende Kulturdenkmale 

gem. § 2 DSchG/ Prüffälle mitzuteilen: 

- Mittelalterlicher und (früh)neuzeitlicher Ortsbereich Dätzingen (Prüffall, 1M) 

- Abgegangene Pfarr- und Schlosskirche St. Barbara mit ehem. umgebendem 

Kirchhof (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, 2M) 

- Abgegangene Burg/Schloss Dätzingen mit ehem. Ökonomie, Schlossgarten 

und Park mit ehemals zugehörigen Baulichkeiten (Kulturdenkmal gem. § 2 

DSchG, 3M) 

- (Abgegangene) Zehntscheuer (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, 6M) 

- (Abgegangenes) Schafhaus (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, 7M) 
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Dabei handelt es sich insbesondere bei den Archäologischen Kulturdenkmalen 

gemäß § 2 DSchG um Objekte, deren Erhalt grundsätzlich anzustreben ist.  

Für den als Prüffallfläche ausgewiesenen historischen Ortsbereich von Dätzin-

gen muss der Denkmalbestand zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Sied-

lungsentwicklung und Ortsgeschichte im Einzelfall noch geprüft werden. 

Flächige Baumaßnahmen in bislang nicht tief greifend gestörten Arealen be-

dürfen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Kann der Erhalt von Kul-

turdenkmalen im Rahmen einer Abwägung konkurrierender Belange nicht er-

reicht werden, können wissenschaftliche Dokumentationen oder Grabungen 

(gegebenenfalls zu Lasten und auf Kosten von Investoren) notwendig werden. 

Im Einzelfall kann eine abschließende Stellungnahme allerdings erst anhand 

ergänzender Materialien erfolgen, aus denen neben relevanten Daten zum 

Planvorhaben die vorhandenen Störungsflächen und archäologischen Fehlstel-

len (z.B. Tiefgaragen, Kelleranlagen, Kanal- und Leitungs-trassen) in einem 

Plan ersichtlich werden. 

Geplante Maßnahmen sollten frühzeitig zur Abstimmung bei der Archäologi-

schen Denkmalpflege, Referat 84.2, vertreten durch Frau Dr. Susanne Arnold 

(susanne.arnold@rps.bwl.de), eingereicht werden. 

Für die übrigen Bereiche wird auf die Regelungen beim Antreffen bislang un-

bekannter Fundstellen gemäß §§ 20 und 27 DSchG hingewiesen: Sollten bei 

der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt wer-den, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder 

Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-

zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-

erreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf 

des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-

ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 

Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist ein-verstanden ist. Auf 

die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-wiesen. Bei 

der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 

kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
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Das Landesamt für Denkmalpflege bittet Sie abschließend darum, die oben 

genannten Kulturdenkmale, die Hinweise auf erhaltenswerte Gebäude sowie 

die Hinweise zur archäologischen Denkmalpflege nachrichtlich in Ihre Planung 

zu übernehmen und gem. § 136 (4) BauGB dem öffentlichen Erhaltungsinte-

resse bei Ihren städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Rechnung zu tragen. 

Bitte informieren Sie uns über das Ergebnis Ihrer vorbereitenden Untersuchun-

gen. Für die Überlassung eines Exemplars des Berichtes sind wir Ihnen dank-

bar. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG BESTANDSAUFNAHME/BE-

STANDSANALYSE  

4.1 Ergebnisse der Bestandsaufnahme  

Die Bestandsaufnahme zeigt, dass im Gebiet eine große Anzahl von städtebaulichen Missständen 

vorliegt. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Der historische Ortsgrundriss von Dätzingen ist noch weitgehend erhalten. 

 Im Untersuchungsgebiet überwiegt die Wohnnutzung. Einzelhandel, Dienstleistungen, Gaststät-

ten, Handwerk und Gewerbe sind nahezu vollständig aus dem Ort verschwunden. 

 Inwieweit sich Nebengebäude für Umnutzungen eignen ist im Einzelfall zu prüfen. 

 Landwirtschaftliche Betriebe sind nicht mehr vorhanden. 

 In den Hauptgebäuden wurde ein Leerstand ermittelt (Obere Gasse 29). 

 Hohe Anzahl an Gebäuden mit einem mittleren bis hohen Modernisierungsbedarf, insbesondere 

an historischen Gebäuden 

 Die Straßen, Wege und Plätze sind in einem mangelhaften Zustand. Der Versiegelungsgrad ist 

hoch. Straßenbegleitendes Grün fehlt häufig. Gestaltungsbedarf besteht für die Obere Gasse, 

Alte Steige, den Hambergweg und für Randbereiche entlang der Döffinger Straße.  

 Fehlende Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. 

 An der Oberen Gasse ist der Bau eines öffentlichen Parkplatzes vorgesehen.  

 Der alte Friedhof soll als Grünfläche umgestaltet werden. 

 Die Mauern an der Oberen Gasse und bei der Schlossanlage sind baufällig. 

 Private Parkierungsflächen sind in der Regel ausreichend vorhanden. 

 Die an den alten Ortsrand anschließenden Gärten sorgen für eine gute Durchgrünung und un-

terstützen den dörflich idyllischen Charakter. 

 Unstrukturierte private Vorzonen und großflächig, ungenutzte Rückbereiche. 

 Teilweise lückenhafte bzw. ungestaltete Fußwegverknüpfungen. 
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4.2 Sanierungsziele  

Aus den städtebaulichen Missständen im Untersuchungsgebiet und den übergeordneten Zielen der 

Gemeinde Grafenau werden folgende Sanierungsziele abgeleitet: 

1. Erhalt der historischen Ortsanlage: 

 Der historische Ortsgrundgriss sollte auch zukünftig ablesbar sein. 

 Bei sämtlichen Baumaßnahmen sind die Maßstäblichkeit der Bebauung und die ortsty-

pischen Gebäudeformen und Details zu beachten. 

2. Erhalt und Pflege der wertvollen, historischen Bausubstanz: 

 Die Ökonomiegebäude des Schlosses müssen zur Sicherung einer langfristigen Nut-

zung dringend erneuert werden. 

 Für die Zehntscheuer ist eine neue Nutzung erforderlich. 

3. Städtebauliche Erneuerung – Erhalt, Aufwertung und Belegung des Ortskerns: 

 Bewahrung des Ortsbildes durch Modernisierung und Instandsetzung der privaten und 

öffentlichen Gebäude. Aufwertung des äußeren Erscheinungsbildes unter Berücksich-

tigung ortsbildprägender Gestaltungselemente.  

 Sicherung und Stärkung des Wohnens im bebauten Bestand. 

 Aufwertung des innerörtlichen Erholungswerts und der Attraktivität des Wohnstandorts 

durch die Schaffung von öffentlichen Freianlagen (Durchgrünung und Gestaltung Stra-

ßen- und Platzräume) mit hoher Aufenthalts- und Gestaltqualität. 

 Schaffung von Barrierefreiheit im Ortskern, sowohl in der privaten Gebäudesubstanz 

als auch im öffentlichen Raum. 

 Keine Vergnügungsstätten (z. B. Wettbüros, Spielcasinos, ...) im Ortskern. 

4. Bausubstanz und Gebäudepotenziale: 

 Durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sollen die Wohnqualität und 

die Energieeffizienz der Gebäude entscheidend verbessert werden. 

 Abbruch von Gebäuden und rückwärtiger Bebauung, deren Erneuerung oder Umnut-

zung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich ist und Schaffung von maß-

stäblichen Ersatzbauten, die den heutigen Anforderungen an Wohnkomfort und Ener-

gieeffizienz Genüge tun.  

5. Erhalt durch Umnutzung: 

 Mit der Umnutzung von funktionslosen Scheunen soll deren Verfall gestoppt werden. 

Langfristige Erhaltung der Bausubstanz. 

6. Nachverdichtung auf Baulücken und freigelegten Flächen, Innenentwicklung in rückwärtigen 

Bereichen: 
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 Entlang der Döffinger Straße ist die maßstäbliche Neubebauung auf bereits freigeleg-

ten Flächen vorgesehen. 

 Maßvolle, bauliche Nachverdichtungsmaßnahmen mit Rücksicht auf die typischen 

Strukturen. 

7. Behutsame Nachverdichtung von innerörtlichen Bauflächen: 

 Die behutsame Nachverdichtung rückliegender Bereiche kann einen weiteren Beitrag 

zur Flächeneinsparung leisten 

 

Aufgrund der Untersuchungen konnten folgende Sanierungsschwerpunkte lokalisiert und definiert 

werden: 

1. Neuordnungsbereiche 

„Rückbereich Döffinger Straße und Obere Gasse“  

 „Innen vor Außen“ 

 Neuordnung der Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen zur Schaffung neuer Bauplätze. 

2. Verkehrsflächengestaltung 

„Obere Gasse“, „Alte Steige“, „Randbereiche Döffinger Straße“, „Hambergweg“, „Fried-

hof“ und „öfftl. Parkplatz Obere Gasse“ 

 Anpassung und Aufwertung der Verkehrsflächen (gestalterisch und substanziell) 

 Teilweise Neubau von Fußwegen 

 Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität durch Gestaltungsmaßnahmen 

 Mauersanierungen (Schlossanlage, Obere Gasse) 

 Umgestaltung alter Friedhof als Grünfläche. 

3. Modernisierungs- und Revitalisierungsbereich 

„Alte Steige“, „Obere Gasse“, „Döffinger Straße“ und „Schlossstraße“ 

 Modernisierung und Instandsetzung der privaten Bausubstanz (energetisch und substanziell) - 

differenziert nach Intensität der Maßnahme 

 Aufwertung des äußeren Erscheinungsbildes 

 Modernisierung Ökonomiegebäude Schloss und Kindergarten 

 Umnutzung Zehntscheuer als Heimatmuseum. 
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4.3 Neuordnungskonzept 

Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung Grafenaus, der Bestandsaufnahme im Ge-

biet, der Beteiligung der Betroffenen und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange, wurde das 

nachstehende Neuordnungskonzept für das Erneuerungsgebiet „Ortskern Dätzingen II“ entwickelt. 

Dieses Neuordnungskonzept dient als Selbstbindungsplan für die Gemeinde Grafenau und setzt den 

Rahmen für die zukünftige Entwicklung des städtebaulichen Erneuerungsgebiets „Ortskern Dätzingen 

II“.  
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5. KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHT  

Im Neuordnungskonzept und Maßnahmenplan sind alle wesentlichen Vorhaben dargestellt, die zur 

Behebung der städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet erforderlich sind.  

Die nachfolgende Kosten- und Finanzierungsübersicht berücksichtigt diese Maßnahmen.  

Die Übersicht ist nach den Vorgaben der Städtebauförderrichtlinien des Landes (StBauFR) gegliedert 

und enthält die voraussichtlich förderfähigen Kosten (T€).  

 
 

Kosten-
gruppe 

AUSGABEN/EINNAHMEN Gesamtkosten in T € 

I Vorbereitende Untersuchungen 9 

II Weitere Vorbereitung 90 

III Grunderwerb 400 

IV Ordnungsmaßnahmen 1.307 

V Baumaßnahmen 2.280 

VI Sonstige Maßnahmen 0 

VII Vergütungen 120 

Summe Ausgaben 4.206 

I Erlöse aus Grundstücksveräußerungen 0 

II Darlehensrückflüsse 0 

III Sonstige Einnahmen 300 

Summe Einnahmen 300 

SALDO 3.906 
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6. FÖRDERUNG 

Über ein Programm der städtebaulichen Erneuerung sind die Kosten für folgende Maßnahmen zu-

wendungsfähig: 

 

Ausgaben 

Vorbereitung der Erneuerung  

Maßnahmen zur Vorbereitung der Erneuerung, einschließlich Erstellung des Entwicklungskonzepts 

sind auch dann zuwendungsfähig, wenn sie im Jahr vor der Aufnahme in ein Förderprogramm ent-

standen sind.  

 

Grunderwerb 

Der Grunderwerb im Sanierungsgebiet kann im Einzelnen erfolgen:  

 als freihändiger Erwerb  

 durch Vorkaufsrecht (§§ 24 ff BauGB)  

 durch Übernahmeanspruch (§ 145 Abs. 5 BauGB).  

 

Wesentlich dabei ist, dass die Gemeinde Grundstücke, die sie im Rahmen der Sanierung unter Einsatz 

von Sanierungsmitteln erwirbt und entsprechend dem Sanierungskonzept nicht für öffentliche Zwe-

cke benötigt, wieder reprivatisiert bzw. einen Wertansatz bei den Einnahmen von 100 % für diese 

Grundstücke im Rahmen der Abrechnung berücksichtigt.  

 

Zuwendungsfähig sind bis zur Höhe des Verkehrswertes bzw. des Wertes nach § 153 Abs. 3 BauGB 

die Kosten für den Erwerb sowie die Nebenkosten.  

 

Kosten für Grunderwerbe sind auch dann zuwendungsfähig, wenn sie im Jahr vor der Programmauf-

nahme entstanden sind. 

 

Ordnungsmaßnahmen  

Bodenordnung  

Die nach den Sanierungszielen erforderliche Neuordnung von Grundstücken ist zuwendungsfähig.  
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Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung  

Die Zahl der Umzüge wird bestimmt durch die Zahl der in den für Abbruch vorgesehenen Gebäuden 

gelegenen Haushalte und Betriebe. Die Gemeinde soll die Betroffenen bei der Beschaffung von Er-

satzwohnungen unterstützen. Der Aufwand für die Beschaffung von Ersatzwohnungen, wie z. B. die 

Beauftragung eines Maklerbüros, gehört ebenso zu den Ordnungsmaßnahmen wie die Kosten des 

Umzugs. Der Neubau von Ersatzwohnungen zählt zu den Baumaßnahmen. 

Das BauGB gibt der Gemeinde grundsätzlich die Möglichkeit, bestehende Miet- und Pachtverhältnisse 

vorzeitig aufzuheben, wenn dies im Zusammenhang mit der Neuordnung des Gebietes notwendig ist. 

Für die dadurch entstehenden Vermögensnachteile ist den Betroffenen eine Entschädigung in Geld 

zu leisten. Um die finanziellen Nachteile zu ermitteln, die sich aus der vorzeitigen Aufhebung eines 

Miet- und Pachtverhältnisses ergeben, muss die Differenz zwischen der marktüblichen und der tat-

sächlich gezahlten Miete im Sanierungsgebiet geschätzt werden.  

Bei Wohnungen im Sanierungsgebiet wird angenommen, dass eventuelle Kündigungsfristen einge-

halten werden, sodass hierfür keine Entschädigungsaufwendungen anfallen.  

Betriebsverlagerungen können bis zu dem Betrag gefördert werden, der nach der „De-minimis-Re-

gelung“ der EU wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist.  

 

Freilegung von Grundstücken  

Die Beseitigung baulicher Anlagen ist nach § 147 BauGB eine Ordnungsmaßnahme. Die Gemeinde 

kann den Eigentümer zur Duldung des Abbruchs, aber nicht zur Durchführung zwingen. Sie kann ein 

Abbruchgebot aussprechen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Es muss ein Bebauungsplan 

vorhanden sein und die Modernisierung muss wegen der schlechten Beschaffenheit der Bausubstanz 

ausscheiden. Für die Bewohner muss Ersatzwohnraum zur Verfügung stehen; für Geschäftsräume 

muss erörtert werden, ob die Aufrechterhaltung des Betriebes an anderer Stelle wirtschaftlich sinnvoll 

ist.  

Zuwendungsfähig sind die Abbruch- und Abräumkosten einschließlich Nebenkosten sowie die durch 

die Beseitigung baulicher Anlagen von der Gemeinde zu tragenden Entschädigungen oder Wertver-

luste.  

 

Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen  

Die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen gehören nach § 147 BauGB ebenfalls zu 

den Ordnungsmaßnahmen. Unter die Erschließungsanlagen fallen dabei öffentliche Straßen, Wege 

und Plätze und dazu gehörende Grünanlagen sowie Parkierungsanlagen. 

Die Kosten für die Herstellung und Änderung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie 

ebenerdigen Stellplätzen sind bis zu einem Betrag von 150,00 Euro je Quadratmeter zuwendungsfä-

hig.  
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Die Kosten für eine Schaffung von öffentlichen Stellplätzen in Parkhäusern, Tiefgaragen oder Park-

decks sind bis zu einem Betrag von 13.000,00 Euro pro Stellplatz zuwendungsfähig. 

 

Baumaßnahmen  

Erneuerung von Gebäuden in privatem Eigentum  

Die Gemeinde kann für die Erneuerung von privaten Gebäuden einen Zuschuss gewähren. Voraus-

setzung dafür ist ein Vertrag, in dem die Maßnahmen und die Verpflichtungen des Eigentümers (Ge-

staltungsdetails) festgelegt werden. Der Kostenerstattungsbetrag kann bis zu 35 % der berücksich-

tigungsfähigen Kosten betragen.  

Bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung er-

halten bleiben sollen, vor allem bei denkmalgeschützten Gebäuden, kann der Kostenerstattungsbe-

trag um bis zu 15 % der berücksichtigungsfähigen Kosten erhöht werden. Somit kann hierfür ein 

Kostenerstattungsbetrag von bis zu 50% der berücksichtigungsfähigen Kosten gewährt werden.  

 

Erneuerung von Gebäuden im Eigentum der Gemeinde sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-

gen 

Die berücksichtigungsfähigen Kosten der baulichen Maßnahme sind zu 60 % zuwendungsfähig.  

Bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung er-

halten bleiben sollen, vor allem bei denkmalgeschützten Gebäuden, sind zusätzlich 25 % der berück-

sichtigungsfähigen Kosten zuwendungsfähig.  

 

Umnutzung von Altbauten zu Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 

Die Umnutzung von Altbauten zu Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, z. B. Kindergärten, Alten-

begegnungsstätten, Kommunale Verwaltungsgebäude etc. ist mit 60 % der berücksichtigungsfähigen 

Kosten zuwendungsfähig. 

 

Neubau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 

Beim Neubau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sanierungsgebiet sind 30 % der be-

rücksichtigungsfähigen Kosten zuwendungsfähig.  

 

Wohnungsbau 

In besonderen Fällen kann eine Zuwendung zu den Baukosten bis zu 20.000 € pro Wohnung gewährt 

werden.  
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Vergütungen  

Vergütungen für Sanierungsträger und andere Beauftragte sind zuwendungsfähig. 

 

Einnahmen  

Den zuwendungsfähigen Kosten sind die maßnahmenbedingten Erlöse entgegenzustellen. Sie wer-

den zur Finanzierung der Kosten eingesetzt.  

 

Grundstückserlöse  

Veräußerungserlöse für Grundstücke, die im Rahmen der Sanierung erworben und gefördert wurden, 

sind zur Finanzierung der Sanierung wieder einzusetzen. 

 

Wertansätze  

Im Rahmen der Abrechnung ist für Grundstücke, die von der Gemeinde mit Sanierungsmitteln er-

worben wurden, ein Wertansatz von 100 % für privat-wirtschaftlich nutzbare Grundstücke bei den 

Einnahmen zu berücksichtigen.  

 

Ausgleichsbeträge  

Wird die Sanierung im umfassenden Verfahren durchgeführt, müssen zur Abschöpfung sanierungs-

bedingter Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben werden. Diese Einnahmen sind eben-

falls zu berücksichtigen. Dafür entfällt die beim vereinfachten Sanierungsverfahren entstehende Er-

schließungsbeitragspflicht gem. § 127 BauGB für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanla-

gen. 
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7. SANIERUNGSVERFAHREN 

7.1 Allgemeines 

Für die Durchführung der Sanierung gibt es zwei unterschiedliche Verfahren, vereinfachtes und um-

fassendes Verfahren.   

Bei der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets muss sich die Gemeinde entsprechend den 

Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) für das Sanierungsverfahren entscheiden, welches die 

konkrete Situation im Sanierungsgebiet berücksichtigt.  

 

7.2 Das vereinfachte Verfahren 

Die Gemeinde muss gem. § 142 Abs. 4 BauGB das vereinfachte Sanierungsverfahren wählen, wenn 

die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 – 156a BauGB) nicht 

erforderlich sind und die Durchführung der Sanierung dadurch voraussichtlich nicht erschwert wird. 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Sanierungsziele ohne nachhaltige Eingriffe in die Bodenord-

nung (Umlegung, Erschließung, Grunderwerb) zu erreichen sind.   

Die Durchführung der Sanierung im vereinfachten Verfahren hat folgende Auswirkun-

gen: 

  Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen sind nicht limitiert. 

Die Vorschrift des § 153 Abs. 1 BauGB, nach der Ausgleichs- und Entschädigungsleistung im 

förmlich festgelegten Sanierungsgebiet durch den Wert begrenzt sind, der sich ohne Berück-

sichtigung von Werterhöhungen die lediglich durch die Aussicht auf Sanierung durch ihre Vor-

bereitung oder ihre Durchführung eingetreten sind, ergibt, ist im vereinfachten Verfahren 

nicht anzuwenden.  

 Die Versagung der Genehmigung von Kaufverträgen, bei denen der Grundstückswert den 

Anfangswert übersteigt ist nicht möglich (keine Preiskontrolle).  

Bei der Durchführung der Sanierung im vereinfachten Verfahren hat die Gemeinde nicht die 

Möglichkeit Kaufverträge zu versagen, wenn der vereinbarte Kaufpreis über dem vom Gut-

achterausschuss durch Wertermittlungsgutachten festgestellten Verkehrswert, liegt. 

 Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen werden nicht durch die Erhebung von Aus-

gleichsbeträgen abgeschöpft, stattdessen werden Erschließungsbeiträge nach allgemeinem 

Städtebaurecht (§§ 127 ff BauGB) erhoben, sofern Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 

Abs. 2 BauGB hergestellt werden.  

 Die Bestimmungen der §§ 144 und 145 BauGB über die Genehmigung von Vorhaben und 

Rechtsvorgängen finden auch im vereinfachten Verfahren Anwendung; nach § 142 Abs. 4 
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BauGB kann die Gemeinde jedoch die Sanierung im vereinfachten Sanierungsverfahren unter 

Ausschluss  

 

 von § 144 Abs. 1 BauGB  
Genehmigung von Vorhaben nach § 14 Abs. 1, Vereinbarungen über schuldrechtliche Ver-

träge den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstückes, 

 

 von § 144 Abs. 2 BauGB 

Genehmigung rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstückes, Bestellung eines 

grundstücksbelastenden Rechts, schuldrechtlicher Vertrag zur Verpflichtung eines der o. 

g. Rechtsgeschäfte, Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast, Teilung eines 

Grundstücks, 

 oder von § 144 BauGB insgesamt durchführen. 

Die Bildung hiervon abweichender Verfahrensarten durch Ausschluss sonstiger Vorschrif-

ten ist nicht zulässig. Die Gemeinde kann im vereinfachten Sanierungsverfahren auch nicht 

einzelne Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB für anwendbar erklären. 

 

7.3 Das umfassende Verfahren 

Für die Durchführung der Sanierung im umfassenden Sanierungsverfahren, muss die Anwendung der 

besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152-156 a BauGB) erforderlich sein. Dies ist ins-

besondere der Fall, wenn 

 die Gemeinde durch Bodenordnung in starkem Maße in private Grundstücksverhältnisse eingrei-

fen muss, 

 die Gefahr spekulativer Bodenpreissteigerungen besteht, 

 die Grundstückseigentümer durch Leistungen der Gemeinde erhebliche Vorteile erlangen, die  

nicht über das allgemeine Beitragsrecht (insbesondere Erschließungsbeitragsrecht) abgeschöpft 

werden können.  

Die Durchführung der Sanierung im umfassenden Verfahren hat folgende Auswirkungen: 

 Sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen werden bei der Bemessung von Ausgleichs- und 

Entschädigungsleistungen nicht berücksichtigt (§ 153 Abs. 1 BauGB). Es werden lediglich Wer-

terhöhungen berücksichtigt, die der Betroffene durch eigene Aufwendungen zulässigerweise 

bewirkt hat.  

 Wenn der Kaufpreis eines Grundstücks den Anfangswert ohne Aussicht auf Sanierung über-

steigt, muss die Genehmigung des Kaufvertrags versagt werden (§ 144, § 153 Abs. 2 

BauGB, Preiskontrolle). Änderungen in den allgemeinen Wertverhältnissen auf dem Grund-

stücksmarkt sind zu berücksichtigen. 

 Die Gemeinde darf nur zum Anfangswert (Wert ohne Aussicht auf Sanierung) kaufen (§ 153 

Abs. 3 BauGB) und zum Endwert (Neuordnungswert) veräußern (§ 153 Abs. 4 BauGB). 
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Die Gemeinde muss beim Abschluss der Sanierung Ausgleichsbeträge erheben (§ 154 BauGB), dafür 

entfällt die Erschließungsbeitragspflicht nach § 127 BauGB. Durch die im umfassenden Verfahren zu 

erhebenden Ausgleichsbeträge sollen Werterhöhungen, die lediglich durch die Aussicht auf Sanie-

rung, durch ihre Vorbereitung oder Durchführung eingetreten sind, abgeschöpft und zur Finanzierung 

der Sanierung eingesetzt werden.   

 

7.4 Sanierungsrechtliche Vorschriften für beide Verfahrensar-

ten 

Neben den allgemeinen städtebaurechtlichen Vorschriften kommen im förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet folgende sanierungsrechtliche Vorschriften sowohl im vereinfachten als auch im umfas-

senden Sanierungsverfahren zur Anwendung:  

 § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allgemeine Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken in  

einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet,  

 § 28 Abs. 4 Satz 1 BauGB über die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 

BauGB zugunsten eines Sanierungs- und Entwicklungsträgers,  

 § 87 Abs. 3 Satz 3 BauGB über die Zulässigkeit der Enteignung zugunsten eines Sanierungs- 

und Entwicklungsträgers,  

  § 88 Satz 2 BauGB über die Enteignung aus zwingenden städtebaulichen Gründen,  

 § 144 und 145 BauGB über die Genehmigung von Vorhaben und Rechtsvorgängen, soweit 

die Anwendung dieser Vorschriften im vereinfachten Sanierungsverfahren nicht ausgeschlos-

sen wird,  

  §§ 180 und 181 BauGB  über den Sozialplan und Härteausgleich,  

 §§ 182 bis 186 BauGB über die Aufhebung bzw. Verlängerung von Miet- und Pachtverhält-

nissen und anderen Vertragsverhältnissen.  

 

7.5 Das Sanierungsverfahren für das Gebiet „Ortskern Dätzin-

gen II“ 

Bei der Entscheidung über das anzuwendende Verfahren muss die konkrete Situation im festzule-

genden Sanierungsgebiet berücksichtigt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:  

 die anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung im Vergleich zur vorhandenen städte-

baulichen Situation im Sanierungsgebiet, 

 die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen und unter Berücksichtigung der auf Grund 

der angestrebten Sanierungsmaßnahmen erwarteten Entwicklung der Bodenpreise. Soweit 

sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen im Sanierungsgebiet oder in Teilen zu erwarten 
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sind, ist die Anwendung der §§ 152 bis 156a BauGB insbesondere von Bedeutung  

im Hinblick auf  

 die Möglichkeiten, Grundstücke für Ziele und Zwecke der Sanierung zum sanierungsunbe-

einflussten Grundstückswert zu erwerben (§ 153 Abs. 3 BauGB), 

 die Vermeidung von Erschwernissen bei privaten Investitionen durch unkontrollierte Bo-

denwerterhöhungen (§144, § 153 Abs. 2 BauGB),  

 die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Sanierung im Vergleich zur 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach §§ 127 ff BauGB.  

Anhand des Sanierungskonzeptes muss beurteilt werden, welches Verfahren anzuwenden ist. Es be-

steht keine Ermessensfreiheit.  

Aufgrund der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen wird für die Sanierung 

„Ortskern Dätzingen II“ in Grafenau das „umfassende“ Verfahren mit Anwendung der §§ 

152 bis 156a BauGB vorgeschlagen.  
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Wie bereits eingangs erwähnt, ist das „vereinfachte“ Verfahren zu wählen, wenn die §§ 152 bis 156a 

BauGB (besondere sanierungsrechtliche Vorschriften) im Baugesetzbuch für die Durchführung nicht 

erforderlich sind und die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird. 

Die Anwendung des Dritten Abschnitts des BauGB ist nur dann erforderlich, wenn durch die Sanierung 

eine Bodenwertsteigerung erfolgt, bzw. erwartet wird, dass hierdurch die Sanierungsdurchführung 

erschwert wird. Es müssen jedoch Gründe, bzw. Maßnahmen ersichtlich sein, die dies bewirken kön-

nen.  

Im Sanierungsgebiet „Ortskern Dätzingen II“ werden folgende Maßnahmen bzw. Sanierungsziele 

verfolgt:  

1. Erhalt der historischen Ortsanlage: 

 Der historische Ortsgrundgriss sollte auch zukünftig ablesbar sein 

 Bei sämtlichen Baumaßnahmen sind die Maßstäblichkeit der Bebauung und die 

ortstypischen Gebäudeformen und Details zu beachten 

2. Erhalt und Pflege der wertvollen, historischen Bausubstanz: 

 Die Ökonomiegebäude des Schlosses müssen zur Sicherung einer langfristigen 

Nutzung dringend erneuert werden 

 Für die Zehntscheuer ist eine neue Nutzung erforderlich 

3. Städtebauliche Erneuerung – Erhalt, Aufwertung und Belegung des Ortskerns: 

 Bewahrung des Ortsbildes durch Modernisierung und Instandsetzung der priva-

ten und öffentlichen Gebäude. Aufwertung des äußeren Erscheinungsbildes unter 

Berücksichtigung ortsbildprägender Gestaltungselemente.  

 Sicherung und Stärkung des Wohnens im bebauten Bestand. 

 Aufwertung des innerörtlichen Erholungswerts und der Attraktivität des Wohn-

standorts durch die Schaffung von öffentlichen Freianlagen (Durchgrünung und 

Gestaltung Straßen- und Platzräume) mit hoher Aufenthalts- und Gestaltqualität. 

 Schaffung von Barrierefreiheit im Ortskern, sowohl in der privaten Gebäudesub-

stanz als auch im öffentlichen Raum. 

 Keine Vergnügungsstätten (z. B. Wettbüros, Spielcasinos, ...) im Ortskern. 

4. Bausubstanz und Gebäudepotenziale: 

 Durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sollen die Wohnquali-

tät und die Energieeffizienz der Gebäude entscheidend verbessert werden 

 Abbruch von Gebäuden und rückwärtiger Bebauung, deren Erneuerung oder Um-

nutzung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich ist und Schaffung 

von maßstäblichen Ersatzbauten, die den heutigen Anforderungen an Wohnkom-

fort und Energieeffizienz Genüge tun.  
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5. Erhalt durch Umnutzung: 

 Mit der Umnutzung von funktionslosen Scheunen soll deren Verfall gestoppt wer-

den. Langfristige Erhaltung der Bausubstanz. 

6. Nachverdichtung auf Baulücken und freigelegten Flächen, Innenentwicklung in rückwärti-

gen Bereichen: 

 Entlang der Döffinger Straße ist die maßstäbliche Neubebauung auf bereits frei-

gelegten Flächen vorgesehen 

 Maßvolle, bauliche Nachverdichtungsmaßnahmen mit Rücksicht auf die typischen 

Strukturen 

7. Behutsame Nachverdichtung von innerörtlichen Bauflächen: 

 Die behutsame Nachverdichtung rückliegender Bereiche kann einen weiteren Bei-

trag zur Flächeneinsparung leisten 
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Zur Umsetzung und Steuerung dieser Sanierungsziele sind bodenordnerische Maßnahmen – Grund-

erwerbe/Bodenordnungen – vorgesehen, zum Beispiel: 

- Grunderwerbe für Erschließungsflächen im rückwärtigen Bereich der Döffinger Straße 

- Neuanlage von Erschließungsflächen 

- Zwischenerwerbe für die Baulandentwicklung  

- Umfangreiche Neuordnungsmaßnahmen. 

Die Gemeinde wird zur Erreichung der Sanierungsziele voraussichtlich selbst Grunderwerbe durch-

führen. Eine Bodenwerterhöhung aufgrund der Aussicht auf die Sanierung und somit der Gefahr von 

Grundstücksspekulationen ist in Grafenau möglich. Zudem ist eine Bodenwertsteigerung aufgrund 

der Neuordnungsmaßnahmen und des zu erwartenden Baurechts vorhersehbar.  

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass eine sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung aus den 

aufgeführten Gründen zu erwarten ist. 

Für die Durchführung der Sanierung sind deshalb die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften 

(§§ 152 – 156 a BauGB) erforderlich.  

Das „umfassende“ Sanierungsvorhaben ist deshalb erforderlich. 

 

 

8. VORSCHLAG ZUR ABGRENZUNG DES SANIERUNGS-

GEBIET 

Durch die Vorbereitenden Untersuchungen konnte man deutliche Mängel und Missstände im Unter-

suchungsgebiet feststellen. Zudem konnte man in Teilbereichen außerhalb des Untersuchungsgebiet 

(Döffinger Straße 65-71 inkl. Rückbereiche) ebenfalls deutliches Potenzial erkennen. Daher wird vor-

geschlagen, zu einem späteren Zeitpunkt das Sanierungsgebiet durch diesen Teilbereich zu erwei-

tern.   
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9. ERGEBNIS/SATZUNG 

9.1 Ergebnis 

Die KE hat im Auftrag der Gemeinde Grafenau für das Untersuchungsgebiet „Ortskern Dätzingen II“ 

Vorbereitende Untersuchungen nach § 136 ff BauGB durchgeführt. Beim Ergebnis der Untersuchun-

gen kann festgestellt werden, dass im Untersuchungsgebiet städtebauliche Missstände und Mängel 

nach § 136 Abs. 2 und 3 BauGB in einer Intensität vorliegen, die eine einheitliche Vorbereitung und 

zügige gebietsbezogene Durchführung der Sanierungsmaßnahme im öffentlichen Interesse zur Folge 

hat. Für das zur förmlichen Festlegung vorgeschlagene Sanierungsgebiet konnte eine gute Mitwir-

kungsbereitschaft der von der Sanierung betroffenen Eigentümer und Nutzer festgestellt werden. 

Auch die Träger öffentlicher Belange haben keine erheblichen Bedenken vorgebracht. 

Die angetroffenen Missstände sind im Wesentlichen folgende: 

 Hohe Anzahl an Gebäuden mit einem mittleren bis hohen Modernisierungsbedarf, insbeson-

dere an historischen Gebäuden 

 Die Straßen, Wege und Plätze sind in einem mangelhaften Zustand. Der Versiegelungsgrad 

ist hoch. Straßenbegleitendes Grün fehlt häufig. Gestaltungsbedarf besteht für die Obere 

Gasse, Alte Steige, den Hambergweg und für Randbereiche entlang der Döffinger Straße.  

 Fehlende Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. 

 Die Mauern an der Oberen Gasse und bei der Schlossanlage sind baufällig. 

 Unstrukturierte private Vorzonen und großflächig, ungenutzte Rückbereiche. 

 Teilweise lückenhafte bzw. ungestaltete Fußwegverknüpfungen. 
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9.2 Beschlussanträge (Vorschlag KE) 

Dem Gemeinderat der Gemeinde Grafenau wird empfohlen, folgende Beschlüsse zu fassen:  

 

1. Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen werden zur Kenntnis genommen. 

2. Das von der KE im Bericht der Vorbereitenden Untersuchungen als Ergebnis dargestellte 

Neuordnungskonzept wird die Grundlage für die Sanierungsdurchführung bilden. Es wird 

zustimmend zur Kenntnis genommen.  

3. Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Dätzingen II“ 

in Grafenau wird entsprechend Anlage 1 beschlossen.  

4. Die Sanierung „Ortskern Dätzingen II“ in Grafenau wird unter Anwendung der besonderen 

sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB im umfassenden Verfahren 

durchgeführt. 

5. Die Sanierung soll bis zum 31.12.2027 durchgeführt werden. 

6. Die kommunalen Förderrichtlinien der Gemeinde Grafenau für das Sanierungsgebiet „Orts-

kern Dätzingen II“ werden entsprechend der Anlage 2 beschlossen. 
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9.3 Sanierungssatzung 

Gemeinde Grafenau 

 

Landkreis Böblingen 

 

Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Dätzingen II“  

in Grafenau 

 

(Sanierungssatzung „Ortskern Dätzingen II“) 

 

Aufgrund § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Ge-

meinde Grafenau am 16.05.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Festlegung des Sanierungsgebietes 

 

(1) In der Gemeinde Grafenau wird das im beigefügten Lageplan dargestellte zusammenhän-

gende Gebiet förmlich festgelegt, das im Wesentlichen wie folgt abgegrenzt wird: 

Maßgebend für die Abgrenzung des Sanierungsgebiets ist die im Lageplan der KE, Original-

maßstab 1 : 1.500, mit Datum vom 10.04.2018 eingezeichnete Abgrenzungslinie. 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb dieser ab-

gegrenzten Fläche. 

(2) Das in Absatz 1 festgelegte Sanierungsgebiet erhält die Bezeichnung „Ortskern Dätzingen 

II“ in Grafenau. 

(3) Der in Absatz 1 bezeichnete Lageplan ist Bestandteil der Satzung. Er kann von jedermann 

bei der Gemeindeverwaltung während der Dienststunden eingesehen werden. Der Be-

kanntmachung der Satzung wird zur Übersicht eine Verkleinerung des Lageplans hinzuge-

fügt. 
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§ 2 

Verfahren 

 

(1) Die Sanierung „Ortskern Dätzingen II“ in Grafenau wird unter Anwendung der besonderen 

sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 – 156a BauGB im umfassenden Verfahren 

durchgeführt 

(2) Die Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB wird in vollem Umfang beibehalten. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft 

 

 

Grafenau, den 

 

 

........................................ 

Martin Thüringer 

Bürgermeister 

 

Anlage: Abgrenzungsplan  
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Lageplan zur Satzung über 
die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets "Ortskern 
Dätzingen II"

Hinweis
Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung
über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets "Ortskern Dätzingen II"

Satzungsbeschluss: .......................................

Ausgefertigt für die
ortsübliche Bekanntmachung

Grafenau, den ................................................

........................................................................
Martin Thüringer
Bürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung: ......................
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